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Nro. ZA.

Aeue Werner Schul-Aeitung.
Vierter Jahrgang.

Bern. Samstag, den 21. Dezember. 18C1.

Dieses wöchentlich einmal, je Samstags erscheinende Blatt kostet franko durch die ganze Schweiz jährlich Fr. 4. 20, halbjährlich Fr. 2. 20.—
Bestellungen nehmen alle Postämter an. In Bern die Ervedition. — Jnsertionsgebühr: 10 Cent, die Zeile oder deren Raum.

- Einladung.-WD
Die „N. B. Schulzeilting" wird mit dem 1. Januar

1862 tbren 5. Jahrgang .neu. Indem wir auf unsere

Auseinandersetzung in Nr. 50 verweisen, laden wir die bis-

herigeu Leser unseres Blattes, so wie auch ändere Lehrer
und Schulfreunde zu zahlreicher Betheiligung -feindlichst ein.

Wer das Blatt nicht ferner zu halten gedenkt, ist er-

sucht, die erste Nummer des neuen Jahrgangs mit Namens-,

Unterschrift zu refüsiren.
Neue Abonnenten haben sich an die zunächst gelegenen

Postämter oder direkt an die ,,Expedition der N. B. Sch.
in Bern" zu wenden.

Preis des Blattes Fr. 4. 20 C. per Jahr.
idem „ 2. 20 „ für 6 Monate.

Die Redaktion.

Bericht über die Prüfung der Infanterie-
Rekruten und über den ertheilten Unter-
richt an dieselben pro I8KI.

(Schluß.)

9. Bezüglich auf den ertheilten Unterricht.

Wer in allem drei Fächern mit Null taxirt war, mußte

während der Jnstrnktionszeit Abends den Unterricht besuchen.

Hier und da wurden auch Solche aufgenommen, die nur
in zwei Fächern Nullen hatten. Der Unterricht wurde in
der Kaserne ertheilt. Es findet sich dort ein zu diesem

Zwecke vollständig eingerichtetes Zimmer mit der crforder-
lichen Tisàng und den nöthigen Schulutensilien. Die
Unterrichtsstunden begannen während der drei letzten Wochen
der Jnstrnktionszeit jeden Abend um 7 Uhr und endigten

nach halb 9 Uhr. Beim ersten Rekruteniransport, der ge-

prüft ivnrde, konnte den Betreffenden kein Unterricht ertheilt
werden, weil das Examen erst in der zweiten Woche der

Jnstrnktionszeit angeordnet werden konnte und man an einen

Erfolg von etwa zehn Abenden Unterricht nicht wohl denken

durfte. Den vier letzten Transporten von jeweilen 300 bis
400 Mann konnte die Prüfung jedesmal rechtzeitig abge-

nomme» werden, so daß dann auch der Unterricht mit den

Schwächsten keine Störung erlitt.
Anfangs suchte sich hie und da bald der Eine, bald

der Andere den Unterrichtsstunden zu entziehen. Einzelne

mußten gestraft werden, bevor sie sich unterzogen und regel-

mäßig erschien es waren dieß in der Regel solche, die

in der Jugend sich auch schon dem Schulunterrichte absieht-

lich und bei jeder Gelegenheit entzogen hatten. Es kam

wohl auch vor, daß man sich schämte, in der Montur cm

den Schultisch zu sitzen und das ABC zu lernen. So>

meinte z. B. ein Oberländer: „Herr Schulmeister! I schäme

mi da ga z'sitzen; wär denn da mit Geld mit z'machen?"
Nach und nach gewöhnten sich jeweilen Alle an die Sache
und zeigten den Lehrern recht viel Anhänglichkeit.

Sehr erfreulich war denn andererseits auch wieder die

Freude Mancher, daß sie endlich einmal Gelegenheit finden

sollten, Etwas lernen zu können. Einzelne, namentlich

Jurassier, zeigten unverholen ihre Freude über diese Ein-
Achtung und gaben sich unendlich Mühe, früher Versäumtes
nachzuholen. Hier und da bat wohl auch Einer um Auf-
nähme tu die Schule, der im Examen ordentlich bestanden

war. Natürlich wurden solche nicht aufgenommen. Durch-
schnittlich wurden von einem Transport 15, iin Ganzen

somit 60 unterrichtet.
Der Unterricht mußte sich selbstverständlich auf die

Elemente im Lesen, Schreiben und Rechnen be-

schränken. Zum Lesenlernen wandte man die sogenannte

Schreiblcsemethode an, die hier ihre ganz vorzügliche Ver-
Wendung fand und zu auffallend günstigen Resultaten führte.
Als Beweis für diese Behauptung lege ich Ihnen, Tit.
eine Anzahl von Probeblättern vor, die jeweilen am Ende
eines Kurses geschrieben wurden. Es ergiebt sich daraus,
daß wenigstens Jeder seinen Taus- und Geschlechtsnamen,

die meisten aber viel mehr, ja Einige sogar einen leidlichen

Brief schreiben konnten. Auch das Lesen, wie das Rechnen

zeigten durchaus günstige Resultate, indem mehr als dis

Hälfte der Unterrichteten Gedrucktes und Geschriebenes leid-

lich lesen lernten und im Rechnen sich ordentlich zu helfen

wußten.

Die paar Franken Geld, wie die Zeit und die Kraft,
welche dieser Unterricht beansprucht, sind gewiß vorzüglich
verwendet und es wäre zu bedauern, wenn man ihn nicht

durchführte, bis er nicht mehr erforderlich ist. Die Ein-
Achtung wirkt auch sonst noch wohlthätig, weil gar Mancher,
der die Ferienstunden während der Jnstrnktionszeit sich nicht

will entziehen lassen, rechtzeitig daran denkt, daß er in der

Prüfung etwas Ordentliches leisten und sich daher zur Zeit
vorbereiten müsse.

Im Publikum ist sowohl die Prüfung als die Erthei-
lung von Unterricht allgemein als etwas Vorzügliches be-



urtheilt worden und es ist mit Gewißheit anzunehmen, daß
diejenigen Kantone der Schweiz, welche derartige Anordnn»-
gen bisher nicht eingeführt hatten, nach und nach dem Bei-
spiele der Kantone Solothurn, Bern, Luzern :c. :c. folgen
werden.

Ich empfehle Ihnen, Tit! ans dem Grunde auch noch
die Beibehaltung der in diesem Jahre getroffenen Anord-
nung, weil die Tit. Militärbehörde durch die Resultate der
Prüfung jederzeit rasch darüber orientirt sein kann, welche
Soldate» sich wegen besserer Beschulung und größerer In-
telligenz für Unteroffiziere ?c. :c. verwenden lassen.

Genehmigen Sie rc. :c.

Bern 22. Nov. 1861.

I. Anteilen, Schulinspektor.

Das neue sslothurnische Bezirksschulgesetz.

Einer ver wichtigste» Gegenstände unter den Traktauden
der letzten Session unserer gesetzgebenden Behörde bildete un-
streitig die Berathung des neuen Bezirksschulgesctzes. Es wird
den Lesern der Schulzeitung nicht unwillkommen sein, zu ersah--

pen, aus welche» Grundlagen dieses Institut in unserm Kanton
beruht; wir sind daher so frei, die wichtigsten Bestimmungen
des Gesetzes, wie es aus der Berathung des Kantonsraths
hervorgegangen, hier folgen zu lasse». Am Schlüsse mögen
dann noch einige Bemerkungen darüber Platz finden.

§. 1. Die Bezirksschulen schließen sich an die Pri-
marschulen an und kaben die Aufgabe, die elementare Bil-
dung ihrer Schüler zu vollenden, ihnen die für das gewerb-
liche Berufsleben nothwendige Vorbildung zu geben und
— nach Maßgabe ihrer Einrichtung dieselben für den

Eintritt in das Lehrerseminar und die Kantonsschule vorzu-
bereiten.

H. 2. Die Bszirksschu'.en werden durch den Staat
auf Begehren uud unter Mitwirkung der Gemeinden errichtet.
Der Staat leistet für jeden Lehrer einen Beitrag bis auf
s/« der Besoldung, jedoch nicht über Fr. 1200. Der Rc-
gicrungsrath bestimmt das Verhältniß, in welchem die be-

theiligten Gemeinden an die- Kosten der Schule beizutragen
haben.

§. 3, Für jede Bezirksschule wird ein Bezirksschul-
fond errichtet, welcher unter Verwaltung des Staates steht.

§. 4. Derselbe wird verwendet : n) für Unterstützung
armer Schüler ; t>) für Lehrmittel; e) für Verbesserung der

Lehrerbcsoldung. Erreicht der Fond eine hinlängliche Summe,
sv soll derselbe verwendet werden für Erleichterung der durch
die Gemeinde nach §. 2 zu leistenden Beiträge.

5. Der Regierungsrath hat die Oberaufsicht über
die Bcztrksschulen; der Schulort unterliegt seiner Ge-
uehmigung. Er bestimmt den Lehrplan, die Schulbücher
und Lehrmittel, und ernennt die Lehrer da, wo nicht ältere
Rechte bestehen, ordentlicherweise durch Wahl nach geschehener

Ausschreibung und Prüfung; außerordentlicherweise vor oder

nach geschehener Ausschreibung durch Ruf an solche Männer,
deren Leistungen im Lehrfach hinreichend bekannt find.

§. 6. Die Gemeindeschulkommission, die Bezirksschul-
pflege und ein Inspektor wachen über den Fortgang der
Schule und die Handhabung des Gesetzes. Die Bezirks-
schulpflege und der Inspektor werden vom Regierungsrath
ernannt.

§. 7. Die Lehrgegenstände sind:

u) Religion ;

b) Deutsche und französische Sprache;
e) Arithmetik, die Elemente der Mathematik und tech-

nisches Zeichnen ;

6) Buchhaltung und bürgerliche Geschäftsaufsätze;

s) Geographie, Geschichte und vaterländische Staatsein-
richtung;

k) Raturkunde, mit besonderer Rücksicht auf Haus- und
Lanvwirthschaft und Gewerbe;

55) Gesang, freies Handzeichnen und Schönschreiben.
Der Regierungsraih kann nöthigeufalls vom einen oder

andern Fache entheben, oder im Einverständniß mit den

beitragleistcnde» Gemeinden noch andere Fächer hinzufügen.
Jede Bezirksschule hat wenigstens zwei Lehrer und in

der Regel drei Jahreskurse.
§. 8. Der Gehalt eines Lehrers, der zu 36 Unter-

richtsstuuden wöchentlich angebalten werden kann, beträgt
wenigstens Fr. 1366 nebst freier Wohnung oder einer cnl-
sprechenden Entschädigung, die vom Regierungsrath zu be-
stimmen ist, und 2 Klafter Holz zu eigenem Gebrauch,
wen» er nicht eine Bürgergabe von wenigstens 2 Klaftern
bezieht. Er ist frei von der Handfrohnung, sowie von allen
Frohnungen für das allfällig zum Schuldienst gehörende
Land und von der Ansaßengebühr.

§. 9. Der Lehrer wird für sechs Jahre gewählt; er
ist aber immer wieder wählbar. Ein alliälliges Entlassungs-
begehren hat er drei Monate vor feinem Austritte abzugeben.
Der erste» definitiven Airstellung gehen zwei Probejahre
voraus, nach denen der Regierungsrath zur definitiven Wahl
schreitet.

8- 16 hantelt von der Entlassung und Abberufung
der Lehrer.

§. 11. Die Aufnahme der Schüler in dis Bezirks-
schule geschieht nach zurückgelegtem 12. Altersjahre und nach

bestandener sechster Primarschulklasse. Die Aufzunehmenden
haben vor den Lehrern eine Prüfung über genügende Vor-
kenntnisse zu bestehen. Der Inspektor, unter Mitwirkung
der Bezirksschulpflege, entscheidet über die Aufnahme.

§. 12. Das Schuljahr beginnt den 1. Mai und dauert
für die Sommerschule bis zum 15. September. Während
der Sommerschule sind 4 Wochen Ferien, die für die ein-
zelnen Bezirksschule» von der Schulpflege aus die enispre-
chende Zeit verlegt werden. Die Winterschule beginnt mit
1. November und dauert bis zum 15 April.

§. 13' handelt von der Schulpflichtigkeit (bis zum 16.
Altersjahr) und der Bestrafung, der Absenzen « diese worden
gleich denjenigen der Primarschüler bestraft).

§. 14. Von den Schülern, deren Eltern Bürger oder

Niedergelassene des Kantons sind, darf kein Schulgeld ge-
fordert werden. Alle Schüler haben die Lehrmittel und
Lehrbücher, welche nicht in der Schule bleiben, anzuschaffen.

Für arme Knaben trägt die daherigen Kosten die Heimat-
gemeinde.

§. 15. Eine errichtete Bezirksschule darf ohne Ein-
willigung des Regierungsrathes nicht mehr eingehen.

H. 16. Den durch Beschluß des Regierungsrathes
nach §. 2 dieses Gesetzes betheiligten Gemeinden steht inner-
halb Monatsfrist nach dem Entscheide des Regierungsrathes
die Berufung an den Kantonsrath zu.

§. 17.
'

Dieses Gesetz tritt nach Ablauf der Vetosrist
(30 Tage) in Kraft.

Das Gesetz wird mit Recht als entschiedener Fortschritt
begrüßt. Die bisherige Stellung der Bezirksschulen war
eine sehr precäre; durch das neue Gesetz ist nun ihre Exi-^
stenz gesichert; denn sie sind jetzt Staatsanstalten,
während früher die Gemeinden unter Mitwirkung des

Staates dieselben schufen, und auch, wenn der Eifer er-
kaltete, w'eder eingehen ließen. Sollte es künftighin einem

einem einflußreichen Dorfmaguaten einfallen, das Bestehen
einer solchen Anstalt in Frage zu stellen, so wird ein solches

Unterfangen fruchtlos sein.
Die trefflichste Bestinmiung des Gesetzes ist unstreitig

die, daß vom Schüler kein Schulgeld gefordert werden darf



(schon im Gesetz von 1837 enthalten), indem die größten
finanziellen Opfer der Staat trägt und das Uebrig? die

Gemeinde» beitragen. Es wird wohl jeder Schulfreund
mit nns einig gehen, daß alle Bezirks- und Sekundärschulen
auf diesem Fuße eingerichtet sein sollten. Niemand wird
es leugnen können, daß die Sekundärschulen, wie sie dèt'-
malen im Kanton Bern bestehen, mehr oder weniger aristo-
kratische Anstalten sind; denn dadurch, daß die Schüler ein

beträchtliches Schulgeld zahlen müssen, ist der Eintritt nur
dem Sohn des Reichen ermöglicht, der Knabe des Armen
bleibt davon ausgeschlossen; und doch soll die Bildung Ge-
meingut Aller werden. — Oder fristen nicht gerade deß-

wegen im Kt. Bern einige Sekundärschulen ein so kümmer-
liches Dasein?

K. 3, welcher der Errichtung von Schulfonds nist,
scheint mir für das allseitige Gedeihen der Bezirksschulen
ebenfalls von großer Bedeulung zu sein.

Sehr wichtig für die Entwicklung und Leistungen dieser
Anstalten ist auch §. 11, der den Bezirksschulen nur gehörig
vorgebildete Kinder zuführen will. Man wird vielleicht das
Eintrittsalter etwas hoch finde» und wirklich wäre das ver-
pönte „in der Regel" dort ganz gut am Platze; doch ist
auch hierin der gute Wille des Gesetzgebers nicht zu ver-
kennen.

Summa Summaruin: Unser neues Bezirksschulgesetz

trägt Reime herrlicher Entwicklung in sich, es wird ein Born
reichen Segens werden für unser» Kanton. Es zeichnet
sich vortheilhast durch seine Kürze, weniger durch große Be-
stimmtheit aus. Unserm wackern Erziehungsdirektor, Herrn
Landamman» Vigier, dem Schöpfer desselben, unsere volle
Anerkennung. Möge derselbe auch bald der kärglichen Be-
soldunge» der Primarlehrer in Liebe gedenken I —

Wir machen namentlich jüngere Lehrer auf folgendes,
von der Tit. Erziehnngsdirektion kürzlich erlassene Regulativ
aufmerksam!

Regulativ,
betreffend den Eintritt von Lehrern aus deni deutschen Kan-

tonstheil in vas Seminar zu Prunlrnt und von Lehrern
aus dem französische» Kantonstheil in das Seminar zu
Münchenbuchsee, behufs Erlernung der deutschen und
französischen Sprache.

§. 1. Die Erziehungsdirektion kann patentirten Leh-
rern aus dem deutschen Kantonstheil behufs Erlernung der
französischen Sprache ans erfolgte Anmeldung hin den Ein-
tritt in das Seminar zu Pruntrut gestatten. Ebenso kann
Lehrern aus dem französischen Kantonstheil der Eintritt in
das Seminar zu Münchenbucksee zur Erlernung der deut-
scheu Sprache gestattet werden.

§. 2. Diejenigen Lehrerzöglinge, welche beim Eintritt
in die Anstalt bereits bedeutende Vorkenntnisse in der zu
erlernenden Sprache besitzen, nehmen mit den Seminaristen
Theil an dem Unterrichte in denjenigen Fächern, bei welchen
das sprachliche Moment besonders in den Vordergrund tritt.
Diese Fächer sind! Pädagogik, Sprache, Geschichte, Natur-
kuude :c.

§. 3. Diejenigen, welche wegen mangelnder oder un-
zureichender Kenntniß der zu erlernenden Sprache dem Un-
terrichte noch nicht folgen könne», sollen -

n. den Unterricht in der fremden Sprache (Deutsch oder
Französisch) benutzen, wobei die Einübung der Ele-
mente besonders berücksichtigt werden kaNn;

st. in besondern Stunden von den Lehrern der deutschen
und französischen Sprache spezielle Nachhülfe erhalten,
bis sie im Stande sind, dem Fachunterrichte in der
Anstalt zu folgen»

§. 4. Denjenigen deutschen Lehrerzöglingetr im Se-
minar zu Pruntrut, welche sich auf die Sekundarlehrer-
Patentprüfung vorbereiten wollen, kann von der Erziehungs-
direktion im Einvcrständniß mit dem Seminardirektor die

Benutzung des Unterrichts in den obern Klassen der dortigeü
Kantonsschule gestattet werden.

§, 5. Im Allgemeinen stehen die jungen Lehrer, wie
die Seminaristen unter der Disziplinarordnung der Anstalt,
in welche sie eingetreten sind. Doch kaun ihnen in Berück-
sichtigung der größer» Reife des Chatakters vom Direktor
der Anstalt dasjenige Maß freier Bewegung gestattet werden,
das sich mit dem speziellen Zweck ihres Aufenthalts und
mit dem geregelten Gange der Anstalt im Allgemeinen ver-
trägt.

H. 6. Die Zahl der aufzunehmenden Lehrerzöglinge
wird durch die Verhältnisse der betreffenden Anstalt bedingt.
Diese darf dadurch auf keine Weise in der Lösung ihrer
Aufgabe beeinträchtigt werden.

Bern, den 18. Dez. 1861.

8i^. Dr. LehM anN.

Mittheilungen.

Bern. Aus dem Amte Fraubrunn eü. War-
nnng für Lehrer und Gemeinden. Das neue Lesebuch für
Mittelklassen wird massenhaft angeschafft, wenigstens in hie-
siger Gegend. Leider hört Man aber schon von allen Seiten
her Klagen ertönen Diese betreffen jedoch nicht den In-
halt oder die Anordnung des Buches, sondern den Einband
desselben. Die von Bern herbezogene» Lesebücher sind wirk-
lich unter aller Kritik schlecht eingebunden, so daß dieselben
nach wenigen Tagen schon des Flickens bedürfen. Wahr-
scheinlich lagen die extradüimen Deckel mit baumwollenen
Ecken und fast durchsichtigem Rückleder längst bereit, als
das Lesebuch endlich erschien. Nur so läßt sich diese Pfu-
scheret erklären! Wer also das Lesebuch anschaffen will,
der beziehe es roh und lasse es bei dem ersten besten Land-
bnchbinder einbinden; er erspart sich damit Verdruß und
Flickkosten. Ein Lehrer.

Aargau. Von hier werden bittere Klagen über Ver-
schleppung des neuen Schulgesetzes-Eutwurfs und über zu-
nehmende ökonomische Bedrängniß der Lehrer laut. Ein
solcher schreibt in der „Aarg. Ztg." : „Das größte Hemm-
niß, daß die Volksschule noch nicht überall die gewünschten
Früchte bringt, liegt in der allzu niedrigen Lehrer-
besoldung. Man hört oft sagen: Die Geistlichen und
die Lehrer sind die Unvergnügtesten unter allen Ständen.
Daß aber dem Lehrer sein Mißvergnügen gebilligt irerdeu
muß, zeigen wir an einigen Vergleichuiitze». Ei» Unter-
lehrcr und ein Gesammtlehrer, mit weniger als 58 Kinder»,
hat ein Minimum von 457 Fränkli und 28 Cts., trifft
täglich 1 Fränkli und 25 C>s. oder 12>/z» Bätzli und aus
diesen 12'/, Bâtzli muß der Lehrcr leben Tag für Tag,
und der Kostherr giebt ihm am Sönntag die Kost auch nicht
umsonst. Am Ende der Woche hat der Lehrer also an
Aktiven Fr. 8. 75 Cts.

Ist er sreMd muß das Kostgeld bezahlen und zwar
mit 6 Fr. per Woche, so hat er an Pasflöeü 6 Fr. ; bleibt
ihm noch 2 Fr. 75 Cts. Der Mensch bedarf aber nicht
bloß der Nahrung, sondern auch der Kleidung. An diese

hat er also 2 Fr. 75 Cts. Dann sind aber nebst Nahrung
und Kleidung auch noch andere Bedürfnisse zu bestreiten.
Und dann im Weitern hat er auch seine Militärtaxen und
Steuern zu bezahlen und diese werden ihm rein nach seinem

Verdienste berechnet. Datm hat er die Schulden, welche

er während feinem dreijährigen Bildungskurs kontrahirt,
noch nicht verzinset' n. A. m.



Es kann somit nicht mehr in Abrede gestellt werden,
daß das gegenwärtige Miniinum des aarg. Schullehrers in
keinem Verbältmsse mit einem Haiidwerksmann stellt,
sondern der Lehrer schlechter besoldet ist, als der niedrigste
Fabrikarbeiter, als Wsggd und Taglökner, denn jeder Ar-
better hat doch nebst seiner Kost am Ende der Woche mehr
als 27'stî Batzen frei. Zudem werde» an den Lehrer An-
spräche gestellt, wiè an keinen andern Beamten mit gleicher
Besoldung. Der Lehrer soll sich mit seiner Taglöhner-
besoldnng auf der Höhe der Kultur befinden, er soll ein

Erzieher des Volkes sein —und muß halb betteln gehen I?"

Ausschreibung.
Zwei Lehrerstellen an der Sekunda r s chule zu Bat-

terkinden. Rechte und Pflichten: die gesetzlichen. Un-
terrichtssacher: sämmtliche obligatorische ss. §. 11 des Ge-
setzes vom 26. Juni 1836). Besoldung in Bäar Fr. 1566
für jeden Lehrer.

Bewerber werden eingeladen, sich bis zum 15. Januar
1862 heim Präsidenten des Einwohnergemeinderaths von
Bätterkinden schriftlich anzumelden, unter Bezeichnung der-

jenigen Unterrichtsfächer, welche sie zu übernehmen gedenken.
Der Anmeldung sind Ausweisschriste» beizulegen. Der Tag
einer allfällige» Prüfung oder Probelektion wird seiner Zeit
den Bewerbern angezeigt werden.

Bern, den 12. Dez. 1861.
Namens der Erziehungsdirektion,

Der Sekretär:
F e r d. H ä f e l e n.

ZU Neujalirsgcschcnkeu für Schulen
geeignet!

Senbert, „die See". Unterhaltendes und belehrendes Hand-
buch, enthaltend Entdeckungen, Erzählungen von See-
abenteuern und Schiffbrücken w. Mit Abbildungen.
Stuttg., 1845. Sauber geb., statt 4 Fr. nur 85 Rp.

10 Ex. ^7 Fr.
Eilt sehr interessantes Buch für die reifere Jugend.

Möller, „Gutes und Schönes für junge Leute." Erzäh-
lungen. Mit 23 Abbild. Sauber geb., nur 45 Rp.

10 Ex. — Fr. 3. 50 Rp.
Möller, Souutagskinder. Jugendschrist mit Abbildungen.

Sauber gebunden 45 Rp.
10 Ex. — Fr. 3. 50 Rp.

Pestalozzffs Leben und Wirken. Mit Bildniß. Eleg. broch.
30 Np.

10 Ex. —2 Fr.
Der „Schnee". Eine Weihnachlscrzählung. 20 Rp.

10 Ex. — Fr. 1. 50 Rp.

Boßhard, Beschreibung von Nordamerika H1857). Eleg. br.
25 Rp.

10 Eh. — Fr. 1. 50 Rp.

Zwei- und dreistimmige Jugendlieder mit saubern Illustra-
tionen, nur 5 Rp.

100 Ex. — 3 Fr.
Andere Jugendschriften besitzen wir in großer Aus-

wähl zu billigen Preisen.

In großer Anzahl besitzen wir auch:
Stutz, „Siebenmal sieben Jahre aus meinem Leben. 5Bdch.

Eleg. br., für nur 1 Fr.
10 Ex. — 7 Fr.

Amrisweil 12. Dez. 1861.

Bauer Sk Häberlin.

Da Unterzeichneter mit einer sehr großen Auswahl
Schreib-und Zeichnungsmaterial assortirt und versehen

ist, so empfiehlt er sich den Herren Lehrern und den Tit.
Schulbehörden zu gefälligen Aufträgen bestens. Ebenfalls
sind bei ihm jederzeit einzeln und in größern Partien alle

eingeführten Schulbücher vorräthig, hauptsächlich: die neu
eingeführte Kinderbibel, das Lesebuch für die mittleren
Klassen, das erste Lesebüchlein, Tschudi's Lesebuch für
die obern Klassen, Spruchbuch, Gellert, Ahn's fran-
zösischer Lehrgang erster und zweiter Kursus, französischer
Dictionnair von Martin, sowie von Moll; Weber'5
Gesangbuch; auch eine schöne Auswahl von Gesang-,
Gebet- und Predigtbüchern. Ferner eine große Auswahl
von Stahlfedern, Bleistift, Dinte und Siegellack von
allen Farben; Porte-Monnaie, Cigarren-Etuis, Brief-
taschen ?c. w. :c. Bereits alle Sorten Schreib-, Hans-,
Wand- und landwirthschaftlicher Kalender. Auf prompte,
billige und solide Arbeit kann gezählt werden, weßhalb sich

bestens empfiehlt

A. Ghr,
Buchbinder i» Laugen that.

Merarische Anzeige.

Soeben ist erschienen nnd bei Unterzeichnetem zu be--

ziehen:

Feftbnchlein
für untere und obere Primarschüter.

Herausgegeben von einem Verein zürcherischer Lehrer

In zwei Heften. Zehnter Jahrgang-. Mit Holzschnitten
geziert von I. L. Bachmann à Lehmann.

Partieenpreis von mindestens 12 Ex. à 10 Cts.

Ed. Willner,
Buchbinder in Züri ch.

Ernennungen.
ä.. Provisorisch.

Hr. August Hert von Bibern. KlS. Sololhnr». an die gem. Schule
in Dettligen, bis 1, April >8K2.

K. Als Stellvertreter:
Hr. Johann H adorn von Forst, an die Oberschule in Gsteigwvler.

bis 1. April >862.

„ Fried. Mütler von Sigriswnl. an die Oberschule in Schwarzmatt.
bis April >862

„ Emil Mnhmenlhater von Langeitthai. an die gem. Schule in
Tnscherz, Kchg. SuK, bis t. April 1862.

„ Fried. Balmer'von Laupen, an die Mittelklasse i» Lanpen, bis
I. April 1862.

Fried- Christ. Bnrki von Mnri, an die gem. Schule in Bußwyl,
bis t. April 1862.

„ Job- Ueltschi von Oberwyl, an die gem. Schule in Rauchen bübl.
bis l. April 1862.

Christ. Krebs, Lehrer zn Lütschenthal, an die gem. Schule in
Burglauenen, bis I. April 1862.

„ Gilgiau Gempeler, Lehrer zu Wilderêwhl, an die gem. Schule
in Golzwpl, bis 1. April 1862.

Jgfr. Clis. Bich sel von Sumiswald, an die Unterschnle in Aeschlen.
bis I. April 1862.

„ Johanna D u b a ch von Diemtigen, an die Unterschnle in Toffen.
bis 1. April 1862.

Ida Schwarz von Langnau, an die Mittelklasse in Blumenstei».
bis 1. April 1812.

Verantwortliche Redaktion: J.König. — Druck und Expedition von Carl Gutknecht.


	

